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(01584-2012/0001-GKU; MA 7) Verein zur Förderung der Stadt-
benutzung; Subvention 2012. (Mehrstimmig.)

(01585-2012/0001-GKU; MA 7) Verein Wiener Filmarchiv der 
Arbeiterbewegung; Subvention 2012. (Mehrstimmig.)

(01631-2012/0001-GKU; MA 7) Thomas-Bernhard-Privat-
stiftung; Subvention 2012. (Einstimmig.)

(01639-2012/0001-GKU; MA 7) Verein Wiener Stadtfeste; Sub-
vention 2012. (Mehrstimmig.)

(01641-2012/0001-GKU; MA 7) Subventionserhöhung des  
Rahmenbetrages für Förderungen durch den Altstadterhaltungs-
fonds; Subvention 2012. (Einstimmig.)

(01644-2012/0001-GKU; MA 7) Verein Exil; Subvention 2012. 
(Einstimmig.)

(01685-2012/0001-GKU; GKU) Die erstmalige Bestellung der 
Fondsorgane des „Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Universität 
für Bodenkultur Wien“ wird genehmigt. (Einstimmig.)

Berichterstatterin: Amtsf. StRin. Mag. Sonja Wehsely
(01603-2012/0001-GGS; PSD) An Stelle der aus dem Vorstand 

des PSD ausscheidenden Dr. Eva Schantl-Wurz, MSc (MA 40) wird 
Mag. Burkhard Grundtner (MA 40) als Mitglied des Vorstandes des 
Kuratoriums für psychosoziale Dienste in Wien bestellt. (Ein-
stimmig.)

Berichterstatterin: VBgmin. Mag. Maria Vassilakou
(01451-2012/0001-GSK; MA 18) Velo-city Konferenz 2013; Ver-

tragsgenehmigung. (Mehrstimmig.)
(01354-2012/0001-GSK; MA 21B) Plan Nr. 7328E:
Abänderung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungs-

planes für das Gebiet zwischen Liesingbachstraße, Linienzug 1–6, 
Linienzug 6–-7 (Trasse der ÖBB Pottendorfer Linie) und Linienzug 
7–10 im 10. Bezirk, KatG Oberlaa Land und Rothneusiedl sowie im 
23. Bezirk, KatG Inzersdorf. (Einstimmig.)

(01355-2012/0001-GSK; MA 21B) Plan Nr. 7956:
Festsetzung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungs-

planes für das Gebiet zwischen Erzherzog-Karl-Straße, Linienzug 
1–5 (ÖBB Ostbahn), Linienzug 5–6 (Kaisermühlenstraße, Neu-
haufenstraße), Neuhaufenstraße, Donaustadtstraße, Lange Allee, 
Rabenlechnerweg, Schreinerweg und Polgarstraße im 22. Bezirk, 
KatG Stadlau und Hirschstetten. (Einstimmig.)

(01356-2012/0001-GSK; MA 21B) Plan Nr. 7636E:
Abänderung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungs-

planes für das Gebiet zwischen Lorystraße, Linienzug 1–2, Am  
Kanal und Hasenleitengasse im 11. Bezirk, KatG Simmering. (Ein-
stimmig.)

(01366-2012/0001-GSK; MA 21B) Plan Nr. 7806E: 
Abänderung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungs-

planes für das Gebiet zwischen Kundratstraße, Köglergasse und  
Untermeidlinger Straße im 12. Bezirk, KatG Meidling. (Einstimmig.)

(01424-2012/0001-GSK; MA 21B) Plan Nr. 7913:
Festsetzung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungs-

planes für das Gebiet zwischen Breitenfurter Straße, Willergasse, 
Linienzug 1–2, Willergasse, Linienzug 3–6, Ketzergasse, Linienzug 
7–8, Promenadeweg und Gräfin-Zichy-Straße im 23. Bezirk, KatG 
Kalksburg und Rodaun. (Mehrstimmig.)

Berichterstatterin: Amtsf. StRin. Mag. Ulli Sima
(00904-2012/0001-GGU; MA 22) Verein FORUM WISSEN-

SCHAFT & UMWELT; Subvention. (Einstimmig.)
(00986-2012/0001-GGU; MA 22) Verein Naturfreunde Öster-

reich, Landesorganisation Wien; Subvention. (Einstimmig.)
(01371-2012/0001-GGU; MA 31) Wasserrohrauswechslungen; 

1060 Wien, Mollardgasse ONr. 87 bis 15, Ullmannstraße ONr. 1, 
11150 Wien, Sechshauser Gürtel gegenüber ONr. 1–5 – Nebenfahr-
bahn; Sachkreditgenehmigung. (Einstimmig.)

(00471-2012/0001-GGU; MA 48) Für die Auszahlung des Ge-
haltes eines Vertragsbediensteten wird eine außerplanmäßige Aus-
gabe in Höhe von 25 000 EUR genehmigt, die im Voranschlag 2012 
auf Ansatz 8210, Fuhrpark, unter der neu zu eröffnenden Post 510, 
Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung, zu verrechnen 
und in Minderausgaben auf Ansatz 8210, Fuhrpark, Post 501,  
Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung, mit 
25 000 EUR zu decken ist. (Einstimmig.)

Berichterstatter: Amtsf. StR. Dr. Michael Ludwig
(01380-2012/0001-GWS; MA 69) Abschluss eines Endabrech-

nungsübereinkommens zwischen der Stadt Wien und der Republik 
Österreich (Bund/Bundesstraßenverwaltung), vertreten durch die 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG), 
diese vertreten durch die ASFINAG Bau Management GesmbH be-
treffend Grundflächen der KatG Oberwaltersdorf, Vösendorf, Velm 
und Himberg;

Zweck: Endabrechnung der im Zusammenhang mit der erfolgten 
Errichtung der S1 (ehemalige B301) Wiener Außenring Schnell-
straße stehenden straßenbaulichen Änderungen im Bereich „Knoten 
Vösendorf“ A2 – „4. Spur Südautobahn“ und L2027 „Verlegung 
Schönbrunner Allee“

Lage: KatG Vösendorf, Himberg, Velm, Oberwaltersdorf. (Ein-
stimmig.)

(01520-2012/0001-GWS; MA 69) Abschluss eines Optionsver-
trages für den Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 779/1, 
EZ 5310, KatG Klosterneuburg, mit dem darauf befindlichen  
Gebäude, an die RU Immobilientreuhand GesmbH;

Zweck: Errichtung eines Wohnbaus
Lage: 3400 Klosterneuburg, Martinstraße 58A. (Einstimmig.)

*
(MA 1 – 307/2012)

Beschluss des Stadtsenates vom 12. Juni 2012,  
Pr.Z. 02070-2012/0001-GIF

Richtlinien für die Gewährung  
von Remunerationen aus Anlass  

von Dienstjubiläen; 
Änderung

Gemäß § 33 Abs. 3 der Besoldungsordnung 1994, LGBl. Nr. 55, zu-
letzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 30/2012, wird verordnet:

Artikel I
Der Beschluss des Stadtsenates vom 7. Dezember 1970, Pr.Z. 3684, 
ABl. Nr. 5/1971, S. 19, zuletzt geändert mit Beschluss des Stadt-
senates vom 17. Mai 2011, Pr.Z. 01753-2011/0001-GIF, ABl.  
Nr. 22/2011, S. 12, wird wie folgt geändert:
In Z 4 und 5 wird jeweils der Ausdruck „720. Lebensmonat“ durch 
den Ausdruck „738. Lebensmonat“ ersetzt.

Artikel II
Art. I tritt mit 1. September 2012 in Kraft.
 Der Bürgermeister:
 Dr. Michael Häupl

*

Verordnung des Magistrates der Stadt Wien 
betreffend die Bedingungen  

zur Darbietung von Straßenkunst in Wien 
(Straßenkunstverordnung 2012)

Auf Grund des § 5 Abs. 3 des Wiener Veranstaltungsgesetzes, LGBl. 
Nr. 12/1971, in der Fassung LGBl. Nr. 56/2010, wird nach An-
hörung aller Bezirksvorsteher und Bezirksvorsteherinnen sowie der 
Bundespolizeidirektion Wien verordnet:

Begriffsbestimmungen
§ 1. (1) Straßenkunst im Sinn des § 5 Abs. 1 Z 7 Wiener Veranstal-
tungsgesetz sind Darbietungen künstlerischer Art, die für kurze Zeit 
an öffentlichen Orten, ohne hiefür eigens errichtete Aufbauten zu 
benutzen, unentgeltlich veranstaltet werden. Es wird zwischen stiller 
und akustischer Straßenkunst unterschieden. 
(2) Stille Straßenkunst sind lautlose darstellerische Darbietungen 
sowie bildende Darbietungen in Form malerischer oder zeichneri-
scher Ausführungen. 
(3) Akustische Straßenkunst ist eine Geräusch erzeugende Darbie-
tung. 
(4)  Straßenkunst sind insbesondere folgende Darbietungen: 
 1.  musikalische Darbietungen;
 2.  verbale Vorträge und Vorlesungen;
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 3.  Tanz- und Varietévorführungen, szenische Aufführungen und 
Pantomimevorführungen ohne bühnenmäßige Ausstattung;

 4.  Vorführungen von Zauberkunststücken, Marionetten-, Puppen- 
und Schattenspielen ohne bühnenmäßige Ausstattung;

 5.  Portraitzeichnen.

Orte der Darbietung
§ 2. (1) Akustische Straßenkunst darf von Einzelpersonen oder von 
Gruppen bis zu sechs Personen an den in der Anlage I lit. a.) und an 
den in der Anlage II genannten Orten dargeboten werden. 
(2) Stille Straßenkunst (ausgenommen bildende Straßenkunst) darf 
von Einzelpersonen oder von Gruppen bis zu sechs Personen an den 
in der Anlage I lit. a.) genannten Orten dieser Verordnung dargeboten 
werden.
(3) An den in der Anlage I lit. b.) genannten Orten darf nur bildende 
Straßenkunst in der jeweils festgesetzten Anzahl von Personen dar-
geboten werden. 
(4) Darüber hinaus darf in den Bezirken 7 bis 23 stille Straßenkunst 
von Einzelpersonen oder von Gruppen bis zu sechs Personen in  
vornehmlich dem Fußgängerverkehr vorbehaltenen Bereichen im 
Freien, insbesondere in Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen 
und in Parks, dargeboten werden. 

Allgemeine Benützungsbedingungen
§ 3. Folgende allgemeine Benützungsbedingungen sind bei der Dar-
bietung von Straßenkunst einzuhalten: 
1. Straßenkunst darbietende Personen müssen das 16. Lebensjahr 

vollendet haben.
2. Die Darbietungen müssen unentgeltlich erfolgen. Das Annehmen 

von freiwilligen Spenden ist erlaubt. 
3. Behelfe für Darbietungen dürfen nur derart Verwendung finden, 

dass Zuseher und Zuseherinnen sowie Anrainer und Anrainerinnen 
nicht gefährdet oder belästigt werden und insbesondere die Sicher-
heit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht gestört wird.

4. Die Mitwirkung von Tieren sowie die Verwendung von Feuer, 
Waffen und pyrotechnischen Gegenständen ist nicht gestattet. 

5. Sitzgelegenheiten für Zuseher und Zuseherinnen dürfen nicht  
errichtet werden. 

6. Blechblasinstrumente sowie Saxophone dürfen nur mit Dämpfer-
einsatz verwendet werden. Trommeln sowie laut oder hoch  
tönende Holzblasinstrumente sind nicht gestattet. 

7. Verstärkeranlagen dürfen nicht verwendet werden. 
8. Bei der Darbietung akustischer Straßenkunst dürfen die Immis-

sionsgrenzwerte gemäß der nachstehenden Tabelle nicht über-
schritten werden:

A-bewertete  
Immissionsgrenzwerte 

über die jeweilige  
Darbietungsdauer 

LA,eq in dB

Kategorie Gebiet und Standplatz

1
Grünland – Schutz- 
gebiete, insbesondere 
Wald- und Wiesengürtel

45

2

Grünland – Erholungs-
gebiete (insbesondere 
Parkanlagen); Bauland – 
Gartensiedlungsgebiet

50

3 Bauland – Wohngebiet 55

4
Bauland – Wohngebiet/
Gemischtes Baugebiet – 
Geschäftsviertel

60 

5
Bauland – Gemischtes 
Baugebiet – Betriebs-
baugebiet

65

 
Die Schallimmissionen sind an den Orten zu messen bzw. zu er-
mitteln, an denen die Anrainer und Anrainerinnen am stärksten  
betroffen sind. 

Die Schallpegelmessungen sind nach dem jeweiligen Stand der 
Technik durchzuführen. 

Spezielle Benützungsbedingungen mit Platzkarten
§ 4. (1) Zusätzlich zu den unter § 3 angeführten allgemeinen Be-
nützungsbedingungen gelten für die in der Anlage I bezeichneten 
Orte folgende Benützungsbedingungen: 
1. Die in Anlage I genannten Orte, mit Ausnahme von Wien 3, 

Stadtpark im Bereich beim Andreas-Zelinka-Denkmal und von 
Wien 4, Karlsplatz, Bereich um den Brunnen vor der Karlskirche, 
sind dauerhaft gekennzeichnet. 

 Die Darbietung von Straßenkunst darf nur an den gekennzeich-
neten Orten sowie in Wien 3, Stadtpark im Bereich beim  
Andreas-Zelinka-Denkmal und in Wien 4, Karlsplatz, Bereich 
um den Brunnen vor der Karlskirche, erfolgen. 

2. Akustische und stille Straßenkunst mit Ausnahme der bildenden 
Straßenkunst darf in der Zeit von 16 bis 20 Uhr dargeboten werden. 

3. Bildende Straßenkunst darf in der Zeit von 14 bis 22 Uhr dar-
geboten werden. 

4. Die einzelne Darbietungsdauer (mit Ausnahme der bildenden 
Straßenkunst) darf höchstens zwei Stunden betragen. Platz- 
wechsel dürfen jeweils nur zur vollen Stunde erfolgen. 

5. Für die nachstehend genannten Orte der Anlage I gilt § 3 Z 6 
nicht: 

 2,  Hauptallee beim Spannmast an der Kreuzung Oswald- 
Thomas-Platz vor dem Planetarium, 

 2,  Hauptallee Kreuzung Hauptallee/Rustenschacherallee und
 2,  Praterstern – befestigte Fläche östlich der Bahntrasse zwischen 

Durchgang und Praterstern ONr. 5.
6. Die Benützung der in der Anlage I genannten Orte ist nur den-

jenigen gestattet, die im Besitz einer Platzkarte für den jeweiligen 
Ort, Tag und die jeweilige Zeit sind; bei Gruppen bedarf jedes 
Mitglied einer Platzkarte. Platzkarten sind nicht übertragbar. 

(2) Platzkarten werden vom Magistrat der Stadt Wien nach Vorlage 
eines amtlichen Lichtbildausweises vergeben. Die Abwicklung der 
Platzkartenvergabe kann auch in elektronischer Form erfolgen. 
(3) Platzkarten sind bei der Darbietung derart sichtbar mitzuführen 
oder vor Ort aufzulegen, dass deren Besitz von den Organen des  
öffentlichen Sicherheitsdienstes ohne Aufforderung überprüft werden 
kann. Auf Verlangen sind diesen die Platzkarten zur Kontrolle aus-
zuhändigen.

Spezielle Benützungsbedingungen ohne Platzkarten 
§ 5. Zusätzlich zu den unter § 3 angeführten allgemeinen Be-
nützungsbedingungen gelten für die in der Anlage II bezeichneten 
Orte folgende Benützungsbedingungen: 
1. Die in Anlage II genannten Orte sind dauerhaft gekennzeichnet. 

Akustische Straßenkunst darf nur an den gekennzeichneten  
Orten dargeboten werden. 

2. Akustische Straßenkunst darf in der Zeit von 12 bis 20 Uhr dar-
geboten werden.

3. Die einzelne Darbietungsdauer darf höchstens zwei Stunden  
betragen. Platzwechsel dürfen jeweils nur zur vollen Stunde  
erfolgen. 

§ 6. Zusätzlich zu den unter § 3 angeführten allgemeinen Be-
nützungsbedingungen gelten für stille Straßenkunst gemäß § 2  
Abs. 4 folgende Benützungsbedingungen: 
1. Stille Straßenkunst darf in der Zeit von 12 bis 20 Uhr dargeboten 

werden. Die Sperrzeiten der öffentlichen Parkanlagen sind zu  
beachten. 

2. Stille Straßenkunst darbietende Personen haben von Hausein-
gängen, Hauseinfahrten, Passagen, Stiegenaufgängen, Stiegen-
abgängen, Fahrbahnen oder Straßenbahngeleisen, von gast-
gewerblich benutzten Straßenflächen und dergleichen mindestens 
5 m Abstand zu halten; von Kircheneingängen ist ein Mindest-
abstand von 25 m einzuhalten. Können diese Abstände nicht ein-
gehalten werden, ist die Darbietung unzulässig.

Aufträge, Vollzugsmaßnahmen
§ 7. (1) Sollten bei der Darbietung von Straßenkunst Missstände 
auftreten oder aufzutreten drohen, sind von der Behörde den Straßen-
kunst darbietenden Personen aus Gründen des Jugendschutzes, aus 
Gründen der Sicherheit, aus veterinärrechtlichen oder tierschutz-
rechtlichen Gründen und zur Vermeidung störender Auswirkungen 
auf die Umgebung die zur Wahrung dieser Interessen erforderlichen 
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Aufträge zu erteilen. Kann diesen Interessen auch durch die Ertei-
lung von Aufträgen nicht ausreichend Rechnung getragen werden, 
ist die Darbietung der Straßenkunst zu untersagen. 
(2) Straßenkunst darbietende Personen sowie mitwirkende Personen 
haben den Anordnungen der Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes Folge zu leisten und auf Verlangen ihre Identität nachzu-
weisen.

Schlussbestimmungen
§ 8. (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kund-
machung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung des Magistrates der Stadt Wien, 
betreffend die Bedingungen zur Darbietung von Straßenkunst in 
Wien (Straßenkunstverordnung 1998), Amtsblatt der Stadt Wien  
Nr. 52/1997, zuletzt geändert durch Amtsblatt der Stadt Wien  
Nr. 13/2009, außer Kraft. 
(2) Bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung gültig ausgestellte 
Platzkarten behalten ihre Gültigkeit bis zu deren Ablauf. 
 Magistrat der Stadt Wien
 Magistratsabteilung 36 

*
Anlage I 

Orte für die Darbietung von Straßenkunst mit Platzkarten:
a.)  für akustische und stille Straßenkunst (ausgenommen  

bildende Straßenkunst)
1.) 1, Schwedenplatz – Franz-Josefs-Kai gegenüber ONr. 25 
2.) 1, Dr.-Karl-Lueger-Platz im Bereich des Luegerdenkmals 
3.) 1, Albertinaplatz beim Brunnen 
4.) 1,  Schottentor beim U-Bahn-Aufgang, Ecke Schottengasse 

ONr. 6/Schottenring ONrn. 2–6 
5.) 1, vor dem Burgtor – Ecke Burgring 
6.) 1, Ecke Fahnengasse ONr. 2/Wallnerstraße ONrn. 5–7  
7.) 1, Kärntner Straße vor ONr. 14  
8.) 1, Kärntner Straße vor ONr. 28 
9.) 1, Graben vor dem Eingang ONr. 12 
10.) 1, Tuchlauben vor ONr. 2 
11.) 1, Morzinplatz vor der Ruprechtsstiege 
12.) 1, Wollzeile vor ONr. 39 
13.) 1,  befestigte Fläche am Herbert-von-Karajan-Platz vor Kärntner 

Straße ONr. 40 (Staatsoper), gegenüber Kärntner Straße 
ONrn. 53–55 

14.) 1,  Stock-im-Eisen-Platz vor ONr. 4 (Haas Haus) ident 
Stephans platz ONr. 12 ident Graben ONr.32 (beim U-Bahn-
Abgang) 

15.) 1, Kärntner Straße vor ONr. 20 
16.) 1, Stadtpark beim Donauweibchen
17.) 1,  Stadtpark zwischen Kleiner Ungarbrücke und Weiskirchner-

straße
18.) 1, Stadtpark beim Franz-Lehar-Denkmal
19.) 2, Praterstern – vor der linken der 3 Stelen 
20.) 2,  Praterstern – vor der hinteren Stele gegenüber dem Tegett-

hoffdenkmal 
21.) 2,  Praterstern – Abgang zur U1 neben dem Zugang zum Bahn-

hof bzw. neben der Umkehrschleife der Straßenbahn 
22.) 2,  Praterstern – befestigte Fläche östlich der Bahntrasse zwi-

schen Durchgang und Praterstern ONr. 5
23.) 2,  Hauptallee beim Spannmast an der Kreuzung Oswald- 

Thomas-Platz vor dem Planetarium 
24.) 2,  Hauptallee beim Kilometerstein 1,0 vor der Bowlinghalle 

(vor Hauptallee ONr. 124)
25.) 2,  Hauptallee beim Kilometerstein 0,9 vor der Hockeysport-

anlage 
26.) 2, Hauptallee vor dem Carl Michael-Ziehrer-Denkmal 
27.) 2, Hauptallee Kreuzung Hauptallee/Rustenschacherallee 
28.) 3, Stadtpark im Kinderpark beim Kneipp-Brunnen 
29.) 4,  Karlsplatz, vor dem Ausgang der Kärntnertor-Passage beim 

Stiegenaufgang zur Straßenbahnstation 
30.) 4,  Karlsplatz, vom Ausgang der Fußgängerpassage „Akademie-

straße“ in Richtung Resselpark beim kleinen Rondeau  
unmittelbar beim Ausgang rechts 

31.) 6,  Bundesländerplatz zwischen Mariahilfer Straße und Schadek-
gasse 

32.) 6, Christian-Broda-Platz 
b.) für bildende Straßenkunst 
33.) 1, vor Michaelerplatz 3 (höchstens sechs Einzelpersonen) 
34.) 1,  Stock-im-Eisen-Platz vor ONr. 2 (höchstens acht Einzel-

personen)
35.) 1, Rotenturmstraße 21 (höchstens zwei Einzelpersonen) 
36.) 3,  Stadtpark im Bereich beim Andreas-Zelinka-Denkmal (ohne 

Personenzahlbeschränkung)
37.) 4,  Karlsplatz, Bereich um den Brunnen vor der Karlskirche 

(ohne Personenzahlbeschränkung)

Anlage II 

Orte für die Darbietung akustischer Straßenkunst  
ohne Platzkarten

1.)  1,  Uferpromenade entlang des Donaukanals, 130 Meter 
stromaufwärts der Salztorbrücke 

2.)  1,  Uferpromenade entlang des Donaukanals bei der Aspern-  
brücke 

3.)  2,  Uferpromenade entlang des Donaukanals bei der Schweden-
brücke 

4.)  2,  Uferpromenade entlang des Donaukanals bei der Aspern-
brücke 

5.)  7,  Mariahilfer Straße, Bereich zwischen ONr. 2 und der Kreu-
zung Getreidemarkt

6.)  7,  Urban-Loritz-Platz, Bereich vor der U-Bahn-Station Stadt-
halle – Burggasse 

7.)  9, Sigmund-Freud-Park
8.)  9, Arne-Carlsson-Park
9.) 10,  Ada-Christen-Gasse ONr. 2, befestigte Fläche zwischen 

Hansson-Einkaufszentrum und dem Haus der Begegnung 
10.) 10,  Keplerplatz vor ONr. 11 – in Verlängerung der Favoriten-

straße 
11.) 10,  Viktor-Adler-Platz vor ONr. 13 in Verlängerung der Favo-

ritenstraße 
12.) 10, Reumannplatz, befestigte Fläche gegenüber ONr. 15 
13.) 11, Hyblerpark
14.) 11, Herderpark
15.) 11,  Florian-Hedorfer-Straße ONr. 5, Platz vor dem Simmeringer 

Hallenbad
16.) 11, Ekazent Thürnlhofstraße ONr. 30 
17.) 11, Ekazent Geringergasse ONr. 22 + ONr. 27
18.) 12,  Meidlinger Hauptstraße, auf dem betonierten Platz vor dem 

Haus ONr. 12–14 
19.) 14, Baumgartner-Casino-Park
20.) 14, Matznerpark
21.) 14, Steinhoferpark
22.) 14, Keißlergasse vor dem Bahnhof Hütteldorf – Hacking 
23.) 15, Märzpark, im Bereich des Wegekreuzes
24.) 20,  Platz vor dem Eckhaus Wallensteinstraße ONr. 16 ident 

Staudingergasse ONr. 1 
25.) 20,  Allerheiligenplatz im Park bei den Verwaltungsgebäuden 

der Magistratsabteilung 42
26.) 20,  Friedrich-Engels-Platz zwischen den Straßenbahnhalte-

stellen 
27.) 20, Hannovermarkt beim Gedenkstein 
28.) 21, Pius-Parsch-Platz vor dem Parkplatz 
29.) 21, Franz-Jonas-Platz vor dem Bahnhof Floridsdorf
30.) 21,  linkes Ufer Neue Donau, gegenüber dem islamischen 

 Zentrum 
31.) 21,  Donauinsel bei der Floridsdorfer Brücke neben der 

 Straßenbahnstation 
32.) 22, Donauinsel bei der Reichsbrücke bei der U-Bahn-Station 
33.) 22, linkes Ufer Neue Donau, bei der Reichsbrücke 
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